
Allgemeine Geschäftsbedingungen der ra-online GmbH, Berlin

§ 1 Präambel

Die ra-online GmbH (im folgenden ra-online) bietet ihre Dienstleistungen exklusiv an Rechtsanwälte

als gewerbliche Nutzer an. Verbraucher sind nur nach schriftlichem Einverständnis der ra-online
berechtigt, deren Leistungen in Anspruch zu nehmen.

§ 2 Leistungen und Preise

1. ra-online räumt dem Kunden ein Nutzungsrecht für die ausgewählten Datenbanken ein und erteilt

ihm die dafür notwendigen Zugangskennungen. Der Kunde ist für die Geheimhaltung dieser

Zugangskennungen verantwortlich. Wird durch eine Verletzung der Geheimhaltungspflicht die

Benutzung der Datenbanken durch Dritte möglich, schuldet der Kunde das Benutzungsentgelt und

trägt den durch die Verletzung entstehenden Schaden sowohl gegenüber der ra-online als auch

ggfs. gegenüber Dritten, insbesondere den Datenbankbetreibern. Auf etwaige strafrechtliche

Konsequenzen aus der fahrlässigen oder vorsätzlichen Zugänglichmachung von Daten gegenüber

Unbefugten wird ausdrücklich hingewiesen. Vorgenanntes gilt nach Beendigung des Vertrages

zwischen dem Kunden und der ra-online fort.

2. Sämtliche Preise sind Nettopreise und verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen Umsatz- bzw.

Mehrwertsteuer. Die Preise für die vom Kunden in Anspruch genommenen Leistungen ergeben sich

aus dem vorliegenden Bestellformular und aus den jeweils gültigen Preislisten. Berechnet wird der

Abruf (Bildschirmanzeige, Druck oder Speicherung) von Inhalten aus den Datenbanken. Die

Sichtbarmachung (Bildschirmanzeige oder Druck) der abgerufenen Inhalte obliegt dem Kunden,

ra-online übernimmt hierfür keine Gewähr. ra-online weist darauf hin, dass nicht alle abrufbaren

Inhalte gespeichert werden dürfen und/oder gespeichert werden können. Die zur Nutzung von

Datenbanken gewährten Guthaben sind nicht auf Dritte übertragbar.

2.1. juris Select: Die Preise sind nach der Dokumentenart gestaffelt und betragen derzeit für einen

Kurztext 2,50 €; für einen Langtext 7,- € und für eine Norm 1,- €. Der Aufruf der Übersichtsliste

ist kostenlos. Die Preise für die Dokumente der Zentralhandelsregister-Beilage des
Bundesanzeiger Verlags betragen für ein Dokument 2,50 € und für Jahresabschlüsse 25,- €.

Die Dokumente des juris Praxiskommentars werden nach Zeichen abgerechnet. Dokumente bis

1.999 Zeichen sind kostenlos. Dokumente von 2.000 bis 149.999 Zeichen kosten 4,50 € und

Dokumente mit mehr als 150.000 Zeichen kosten 10,- €. Die Creditreform Bonitätsauskunft über

Firmen in Deutschland kostet 51,00 €. Preisänderungen und -angleichungen bleiben

vorbehalten.

2.2. Über beck-online bezogene Dokumente werden, wie folgt berechnet: Eine Normenauskunft

kostet 1,80 € je Norm. Im Bereich der Rechtsprechung kostet ein Leitsatz 1,80 €, ein Dokument

7,- €. Bei Kommentaren wird zwischen „kleinen Dokumenten“ für 1,80 €, „mittleren Dokumenten“

für 3,60 € und „großen Dokumenten“ für 7,- € unterschieden. Für beck-online-Fachmodule

gelten gesonderte monatliche Pauschalpreise, die sich aus den jeweiligen Bestellformularen



ergeben. Die Kosten werden jeweils halbjährlich in Rechnung gestellt. Preisänderungen und

-angleichungen bleiben vorbehalten.

2.3. Für die Nutzung der LEGIOS-Datenbanken ohne monatliche Grundgebühr werden die in der

LEGIOS-Preisliste aufgeführten jeweils gültigen Tarife in Rechnung gestellt (einsehbar unter

www.legios.de). Soweit der Kunde LEGIOS-Datenbanken nutzt, beträgt der monatliche

Mindestrechnungsbetrag zur Zeit 10,- €. In Monaten ohne Nutzung fällt keine Rechnung an.

 Das LEGIOS Online-Modul für Rechtsanwälte kostet pro Nutzer bei jährlicher Zahlung pauschal

237,60 € bzw. 69,90 € bei quartalsweiser Zahlung und beinhaltet den beliebigen Abruf aller in

dem Modul enthaltenen Dokumente.

2.4. Die Nutzung der Creditreform Firmenauskünfte (sog. Bonitätsauskünfte) ist Rechtsanwälten

vorbehalten. Der Rechtsanwalt darf gemäß den datenschutzrechtlichen Vorschriften Abfragen

nur mit einem sog. berechtigten Interesse im Rahmen seines Mandatsverhältnisses

durchführen. Der Rechtsanwalt verpflichtet sich auf das Datengeheimnis nach § 5 BDSG und

wird auf § 43 BDSG hingewiesen.

3. Im Rahmen der Kanzleihomepage „ra-page“ verschafft ra-online dem Kunden selbst oder über

Dritte die Nutzungsrechte an seiner Wunschdomain, sofern diese im Internet noch verfügbar ist.

ra-online übernimmt die Einrichtung von E-Mail-Postfächern. Die Bereitstellung und Einrichtung

eines E-Mail-Programms zum Abruf und Versenden von E-Mails sind nicht Teil der von ra-online
geschuldeten Leistung. Aus Gründen der Systemsicherheit beschränkt ra-online die maximale

Größe einer E-Mail (einschließlich der Anhänge) auf 50 MB (Megabyte).

ra-page ist in vier unterschiedlichen Preispaketen erhältlich. „ra-page single“ kostet 39,- € netto im

Monat. In „ra-page single“ enthalten ist das Seitenpaket A (Startseite, Kanzleivorstellung,

gesonderte Vorstellung von zwei Anwälten / Angestellten, Anfahrtsbeschreibung, Darstellung der

Kontaktdaten, Impressum nach TMG) das Hosting sowie bis zu drei E-Mail-Adressen. ra-newsflash

kann –  zum regulären Bezugspreis – für die Homepage freigeschaltet werden. Der einmalige

Einrichtungspreis für „ra-page single“ beträgt 399,- € netto. Alle 24 Monate ist ein kompletter

Layoutwechsel kostenlos möglich. Layoutwechsel zu einem früheren Zeitpunkt kosten 269,- € netto.

„ra-page standard“ kostet 59,- € netto im Monat. In „ra-page standard“ enthalten ist das Seitenpaket

A  (Startseite, Kanzleivorstellung, gesonderte Vorstellung von drei Anwälten / Angestellten,

Anfahrtsbeschreibung, Darstellung der Kontaktdaten, Impressum nach TMG), das Seitenpaket B

(Links, Sitemap, Referenzen, Kooperationen, Kontaktformular), die Gestaltung von zwei

individuellen Seiten, das Hosting sowie bis zu vier E-Mail-Adressen. Ein Virenfilter für eingehende

E-Mails kann gegen eine Gebühr von 1,50 € netto monatlich pro E-Mail-Adresse hinzugebucht

werden. Ebenfalls ist die Möglichkeit zur Einbindung eines Stadtplans gegeben. Die Erstellung des

Stadtplans ist nicht im Umfang der Einrichtung einer Kanzleihomepage enthalten.

ra-newsflash kann – zum regulären Bezugspreis – für die Homepage freigeschaltet werden. Die

Zusatzfunktionen „ra-newsflash – der Filteradministrator“, „ra-newsflash – die Datenbank“ und

„ra-newsflash – das Archiv“ können zu einem Preis von 10,- € netto monatlich pro Kanzlei

hinzugebucht werden. Ein Besucherzähler (Counter) kann für einen einmaligen Preis von 69,- €

netto in die Homepage eingebunden werden. Der einmalige Einrichtungspreis für „ra-page

http://www.legios.de)./


standard“ beträgt 349,- € netto. Alle 24 Monate ist ein kompletter Layoutwechsel kostenlos möglich.

Layoutwechsel zu einem früheren Zeitpunkt kosten 229,- € netto.

 „ra-page comfort“ kostet 79,- € netto im Monat. In „ra-page comfort“ enthalten ist das Seitenpaket A

(Startseite, Kanzleivorstellung, gesonderte Vorstellung von fünf Anwälten / Angestellten,

Anfahrtsskizze, Darstellung der Kontaktdaten, Impressum nach TMG), das Seitenpaket B (Links,

Sitemap, Referenzen, Kooperationen, Kontaktformular), die Gestaltung von

4 individuellen Seiten, das Hosting sowie bis zu sieben E-Mail-Adressen, inklusive Virenfilter für

eingehende E-Mails. Ebenfalls ist die Möglichkeit zur Einbindung eines Stadtplans gegeben. Die

Erstellung des Stadtplans ist nicht im Umfang der Einrichtung einer Kanzleihomepage enthalten.

Darüber hinaus sind in „ra-page comfort“ ra-newsflash und ra-tools sowie ein Besucherzähler

(Counter) enthalten. Die Zusatzfunktionen „ra-newsflash – der Filteradministrator“, „ra-newsflash –

die Datenbank“ und „ra-newsflash – das Archiv“ können zu einem Preis von 10,- € netto monatlich

pro Kanzlei hinzugebucht werden. Der einmalige Einrichtungspreis für „ra-page comfort“ beträgt

299,- € netto. Alle 24 Monate ist ein kompletter Layoutwechsel kostenlos möglich. Layoutwechsel zu

einem früheren Zeitpunkt kosten 189,- € netto.

„ra-page complete“ kostet 99,- € netto im Monat. In „ra-page complete“ enthalten ist das

Seitenpaket A (Startseite, Kanzleivorstellung, gesonderte Vorstellung von sechs Anwälten /

Angestellten, Anfahrtsskizze, Darstellung der Kontaktdaten, Impressum nach TMG), das

Seitenpaket B (Links, Sitemap, Referenzen, Kooperationen, Kontaktformular), die Gestaltung von

6 individuellen Seiten, das Hosting sowie bis zu zehn E-Mail-Adressen, inklusive Virenfilter für

eingehende E-Mails. Ebenfalls ist die Möglichkeit zur Einbindung eines Stadtplans gegeben. Die

Erstellung des Stadtplans ist nicht im Umfang der Einrichtung einer Kanzleihomepage enthalten.

Darüber hinaus sind in „ra-page complete“ ra-newsflash – inklusive der Zusatzfunktionen

„ra-newsflash – der Filteradministrator“, „ra-newsflash – die Datenbank“ und „ra-newsflash – das

Archiv“ – und ra-tools enthalten. Des weiteren werden in die Homepage ein Besucherzähler

(Counter) und Online-Mandantenfragebögen (z.B. Online-Scheidung, Unfallaufnahme o.ä.)

eingebunden. Der einmalige Einrichtungspreis für „ra-page complete“ beträgt 249,- € netto. Alle 24

Monate ist ein kompletter Layoutwechsel kostenlos möglich. Layoutwechsel zu einem früheren

Zeitpunkt kosten 149,- € netto.

Für Änderungen an der Homepage wird ein Stundenlohn von 69,- € netto berechnet. Hinsichtlich der

Einzelheiten wird auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Homepage und Webproviding

verwiesen. Mit Beendigung des Homepagevertrages (z.B. ra-page, Homepagesparpaket) löscht

ra-online alle Homepagedaten. Eine Mitnahme der Homepage / des Layouts zu einem anderen

Provider ist aus technischen Gründen nicht möglich und nicht Bestandteil des Homepagevertrages.

4. ra-newsflash, der juristische Nachrichtendienst für Kanzleihomepages ist zu einem monatlichen

Preis von 39,- € netto beziehbar. Der Preis für mittlere Kanzleien (4-5 Anwälte) beträgt monatlich

35,- € netto, der Preis für kleine Kanzleien (2-3 Anwälte) beträgt monatlich 30,- € netto,

Einzelanwälte zahlen monatlich 25,- € netto. Die Implementierung von ra-newsflash in die

Homepage des Kunden ist nicht Gegenstand des ra-newsflash-Vertrages. Für die Implementierung

ist der Kunde selbst verantwortlich. ra-online teilt dem Kunden die notwendigen Informationen für

die Implementierung auf der Homepage des Kunden mit. Auf Wunsch des Kunden übernimmt

ra-online gegen gesonderte Gebühr die Implementierung. Wenn der Kunde (bzw. sein Homepage-



Administrator) die Implementierung selbst vornimmt, kann ra-online auf den Zeitpunkt und die Form

der Implementierung keinen Einfluss nehmen. Die Berechnung von ra-newsflash beginnt in dem

Monat, in welchem die Implementierungsinformationen an den Kunden übermittelt werden bzw.

spätestens mit dem Zeitpunkt an dem ra-online die Implementierung vorgenommen hat. Der

ra-newsflash-Vertrag zwischen dem Kunden und ra-online kommt unabhängig von einem

Homepagevertrag bei ra-online oder anderen Anbietern zustande und bleibt auch bei Änderung

oder Kündigung eines Homepagevertrages bestehen, sofern er nicht eigens gekündigt wird. Mit der

Nutzung von ra-newsflash erwirbt der Kunde keine Rechte an den übermittelten Meldungen.

ra-online hat keinen Einfluss auf die Homepage des Kunden, daher hat die fehlende Nutzung bzw.

das Nichtvorhandensein einer Homepage auf Seiten des Kunden keinen Einfluss auf die

Vertragslaufzeit oder die Berechnung der monatlichen Gebühren. Einzig die Bereitstellung durch die

ra-online ist hierfür relevant. Für ra-newsflash wird, neben den jeweiligen Monatsentgelten, eine

einmalige Freischaltgebühr berechnet.

Der optionale Tarif ra-professional kostet zusätzlich monatlich 10,- € netto für

Einzelanwaltskanzleien, monatlich 19,- € netto für Zwei-Mann-Kanzleien und monatlich 27,- € netto

für bis zu drei Rechtsanwälten (Preise für weitere Nutzer auf Anfrage). Im ra-newsflash-Sparpaket
erhalten Sie ra-newsflash und ra-professional zum Vorzugspreis. Das ra-newsflash-Sparpaket

kostet monatlich 75,- € netto, für mittlere Kanzleien (4-5 Anwälte) beträgt der Preis monatlich 60,- €

netto, für kleine Kanzleien (2-3 Anwälte) beträgt der Preis monatlich 45,- € netto, Einzelanwälte

zahlen monatlich 30,- € netto. ra-professional ermöglicht die Einrichtung eines eigenen

ra-newsflash Archivs auf Ihrer Homepage. Die monatliche Berechnung des ra-newsflash Archivs

erfolgt grundsätzlich in Paketen à 8 Meldungen. Im ra-professional Tarif enthalten, sind 3 Pakete

(Basispakete) pro angemeldetem Anwalt. Jedes weitere Paket kostet monatlich 5,- € netto. Sobald

sich in einem Archiv mehr Meldungen befinden, als in den Paketen enthalten sind, wird automatisch

ein weiteres Paket hinzugebucht. Sofern sich zu einem späteren Zeitpunkt weniger Meldungen in

dem Archiv befinden sollten, werden hinzu gebuchte Pakete, die nicht mehr benötigt werden, auch

nicht mehr berechnet. Grundlage für die Berechnung ist die Anzahl der gebuchten Pakete am

Berechnungsstichtag. Als Berechnungsstichtag wird der letzte Tag des Monats vereinbart. Sollte der

vereinbarte Berechnungsstichtag aus organisatorischen, technischen oder anderen wichtigen

Gründen nicht von der ra-online wahrgenommen werden können, verschiebt sich dieser auf den

nächstmöglichen Termin. Mit dem Aufbau des Archivs erwirbt der Kunde keine Rechte an den

ausgewählten Meldungen oder Ihrer Zusammenstellung. Des Weiteren geht mit der Kündigung des

ra-newsflash-Vertrages das vom Kunden zusammengestellte Archiv endgültig verloren.

Sollte ra-newsflash in Ausnahmefällen in einem anderen Form als regulär zur Verfügung gestellt

werden, behält sich die ra-online das Recht vor, das Format, in dem ra-newsflash bezogen wird,

jederzeit zu ändern.

Bitte beachten Sie, dass ra-newsflash nicht nur an die von Ihnen angegebene Domain gebunden

ist, sondern auch an die IP-Adresse, welche an diese Domain gebunden ist. Sollte sich diese IP-

Adresse ändern, ist es zwingend erforderlich, dies der ra-online mitzuteilen, damit eine fehlerlose

Darstellung von ra-newsflash gewährleistet werden kann.

5. ra-tools ist zu einem monatlichen Preis von 25,- € netto beziehbar. Kanzleien mit zwei

Rechtsanwälten zahlen monatlich 20,- € netto, Einzelanwälte monatlich 15,- € netto. Die



Implementierung von ra-tools in die Homepage des Kunden ist nicht Gegenstand des ra-tools-

Vertrages. Für die Implementierung ist der Kunde selbst verantwortlich. ra-online teilt dem Kunden

die notwendigen Informationen für die Implementierung auf der Homepage des Kunden mit. Auf

Wunsch des Kunden übernimmt ra-online gegen gesonderte Gebühr die Implementierung. Wenn

der Kunde (bzw. sein Homepage-Administrator) die Implementierung selbst vornimmt, kann

ra-online auf den Zeitpunkt und die Form der Implementierung keinen Einfluss nehmen. Die

Berechnung von ra-tools beginnt in dem Monat, in welchem die Implementierungsinformationen an

den Kunden übermittelt werden bzw. spätestens mit dem Zeitpunkt an dem ra-online die

Implementierung vorgenommen hat. Der ra-tools-Vertrag zwischen dem Kunden und ra-online
kommt unabhängig von einem Homepagevertrag bei ra-online oder anderen Anbietern zustande

und bleibt auch bei Änderung oder Kündigung eines Homepagevertrages bestehen, sofern er nicht

eigens gekündigt wird. ra-online hat keinen Einfluss auf die Homepage des Kunden, daher hat die

fehlende Nutzung bzw. das Nichtvorhandensein einer Homepage auf Seiten des Kunden keinen

Einfluss auf die Vertragslaufzeit oder die Berechnung der monatlichen Gebühren. Einzig die

Bereitstellung durch die ra-online ist hierfür relevant. Für ra-tools wird, neben den jeweiligen

Monatsentgelten, eine einmalige Freischaltgebühr berechnet. Eine Haftung für die Richtigkeit der

mit ra-tools dargestellten Inhalte, Tabellen, Aussagen und Berechnungen kann nicht übernommen

werden.

6. ra-print ist in unterschiedlichen Auflagenzahlen und Preisen erhältlich. Der Preis für 30 Exemplare

beträgt monatlich 19,50 € netto, für 50 Exemplare monatlich 22,- € netto, für 75 Exemplare

monatlich 27,- € netto, für 100 Exemplare monatlich 30,- € netto, für 200 Exemplare 40,- € netto. Die

ra-print-Ausgaben dürfen nur mit dem Briefkopf bzw. Logo oder Stempel der angemeldeten Kanzlei

versehen werden. Eine Weitergabe an Dritte zwecks weiterem Vertrieb ist nicht gestattet. Kunden,

die bereits ra-newsflash–Sparpaket beziehen, erhalten auf ra-print einen Rabatt von 10 %.

7. ra-print online wird als PDF-Download für die Homepage der Kanzlei zur Verfügung gestellt. Als

Ergänzung zu den gedruckten ra-print Ausgaben kostet ra-print online 10,- € / Monat. Ohne den

Bezug der gedruckten ra-print Ausgaben kostet ra-print online 30,- € / Monat. Jede Online-

Ausgabe von ra-print wird automatisch z.B. um das Logo der Kanzlei o.ä. ergänzt. Zur Anlieferung

eines Logos o.ä. ist die Kanzlei verpflichtet. Die ra-online GmbH stellt monatlich eine Ausgabe in

Form eines PDF-Dokuments zum Download zur Verfügung. Der Austausch der erfolgt jeweils zum

1. eines Monats automatisch. Das Nutzungsrecht bez. der jeweiligen Ausgabe ist auf deren

Erscheinungsmonat beschränkt und erlischt spätestens mit Ablauf des Vertrages. Für die

Einbindung und Veröffentlichung von ra-print online auf der Homepage ist der Kunde selbst

verantwortlich.

§ 3 Zahlungsbedingungen, Kündigung, Vertragsänderungen

1. Die Rechnungslegung für die Online-Datenbanken und ra-professional erfolgt in der Regel

monatlich nach Ablauf der Abrechnungsperiode. Der Rechnungsbetrag ist sofort fällig.

Beanstandungen des Rechnungsbetrages sind ausgeschlossen, wenn der Kunde dem

Rechnungsbetrag nicht spätestens innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Rechnung

schriftlich widerspricht.



2. Die Vergütung für Kanzleihomepages (inklusive ra-page), ra-newsflash, ra-tools und ra-print ist

jährlich im Voraus zu entrichten. Soweit der Kunde eine monatliche Zahlweise wünscht, beträgt die

Vorfinanzierungsgebühr hierfür monatlich 5,- € zuzüglich zu den regulär zu zahlenden Gebühren.

Die Abrechnung für das ra-newsflash-Sparpaket erfolgt monatlich.

3. Die Zahlung per Einzugsermächtigung und die damit verbundene vollautomatische

Rechnungsabwicklung der ra-online ist tragende Preiskalkulationsgrundlage und unabdingbar. Wird

eine Rechnung trotz erteilter Einzugsermächtigung aus Gründen zurückgebucht, die ra-online nicht

zu vertreten hat, ist ra-online berechtigt für entstandene Bankgebühren und den entstandenen

Mehraufwand bei der Bearbeitung pauschal 10,- € zu erheben. Die mtl. Bearbeitungsgebühr für den

Mehraufwand bei Zahlung gegen Rechnung beträgt 5,- €.

4. Vertragslaufzeit; Kündigung

4.1 Die Mindestlaufzeit von juris Select beträgt 12 Monate. Wird der Vertrag nicht gekündigt,

verlängert er sich jeweils um weitere 12 Monate. Der Vertrag kann – ohne Einhaltung einer

Kündigungsfrist – jeweils zum Ende der Vertragslaufzeit gekündigt werden.

Der Vertrag hinsichtlich des juris PraxisKommentar BGB läuft zunächst 24 Monate. Er verlängert

sich danach um weitere 24 Monate, wenn er nicht zuvor gekündigt wird. Vertragspartner für alle

ab dem 1. Januar 2004 bei ra-online eingereichten Verträge ist die juris GmbH, Saarbrücken.

ra-online übernimmt für diese Verträge die Vertragsabwicklung, Rechnungslegung und das

Inkasso. Mit der Leistung an ra-online wird der Kunde von seiner Leistungspflicht frei.

4.2 Die Mindestlaufzeit bei beck-online beträgt sechs Monate mit einer Kündigungsfrist von vier

Wochen zum Ende der Laufzeit. Ohne Kündigung verlängert sich der Vertrag auf unbestimmte

Zeit jeweils automatisch um weitere 6 Monate.

4.3   Die Mindestlaufzeit für die Kanzleihomepage beträgt 12 Monate. Wird der Vertrag nicht mit

einer Frist von drei Monaten zum Ablauf der Vertragslaufzeit gekündigt, verlängert er sich

jeweils um weitere 12 Monate. Mit Beendigung des Homepagesvertrages (z.B. ra-page,

Homepage-Sparpaket) löscht ra-online alle Homepagedaten. Eine Mitnahme der Homepage /

des Layouts zu einem anderen Provider ist aus technischen Gründen nicht möglich und nicht

Bestandteil des Homepagevertrages.

4.4 Der LEGIOS-Nutzungsvertrag ohne monatliche Grundgebühr ist mit einer Frist von fünf

Werktagen beidseitig schriftlich, erstmals zum Ende des ersten Monats nach Vertragsschluss,

kündbar. Die LEGIOS GmbH behält sich vor, Teilnehmerkennungen ohne Mitteilung zu sperren,

die sechs Monate in Folge nicht genutzt worden sind.

Die Vergütung für die LEGIOS Online-Module für Rechtsanwälte bzw. für Steuerberater ist im

Voraus zu entrichten. Erfolgt die Kündigung nicht mindestens 10 Werktage vor Ablauf der

Vertragslaufzeit, verlängert sich der Vertrag automatisch um die jeweilige Mindestlaufzeit (ergibt

sich aus dem Vertrag). Bei Nichteinhalten des Nutzungsvertrages ist die LEGIOS GmbH

berechtigt, das Vertragsverhältnis außerordentlich zu kündigen und den Zugang zu den

Datenbanken zu sperren.

4.5 Die Nutzung des Tarifs ra-professional sowie der Vertrag für die Kanzleihomepage werden auf

unbestimmte Zeit geschlossen und können erstmals 12 Monate nach Vertragsschluss gekündigt



werden. Danach verlängert sich der Vertrag um weitere 12 Monate, wenn er nicht mit einer Frist

von 3 Monaten vor dem Verlängerungszeitraum gekündigt wird. ra-first und ra-bonus sind von

beiden Parteien jederzeit ohne First kündbar.

4.6 ra-newsflash-Verträge werden auf unbestimmte Zeit geschlossen und können erstmals

12 Monate nach Vertragsabschluss gekündigt werden. Danach verlängern sie sich um weitere

12 Monate, wenn sie nicht mit einer Frist von 3 Monaten vor dem Verlängerungszeitraum

gekündigt werden. Sollte der Kunde sich über den Tarif ra-professional ein eigenes

ra-newsflash Archiv eingerichtet haben, geht dieses mit der Kündigung des ra-newsflash-

Vertrages endgültig verloren.

4.7 ra-tools-Verträge werden auf unbestimmte Zeit geschlossen und können erstmals

12 Monate nach Vertragsabschluss gekündigt werden. Danach verlängern sie sich um weitere

12 Monate, wenn sie nicht mit einer Frist von 3 Monaten vor dem Verlängerungszeitraum

gekündigt werden.

4.8 ra-print /ra-print online Verträge werden auf unbestimmte Zeit geschlossen und können

erstmals 12 Monate nach Vertragsabschluss gekündigt werden. Danach verlängern sie sich um

weitere 12 Monate, wenn sie nicht mit einer Frist von 3 Monaten vor dem  Verlängerungs-

zeitraum gekündigt werden.

4.9 Jede Kündigung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

5. Preiserhöhungen können von der ra-online gegenüber dem Kunden vorgenommen werden. Jede

Preiserhöhung wird dem Kunden unter Angabe eines Datums, ab dem die Erhöhung wirksam wird,

schriftlich mitgeteilt. Der Vertrag gilt nach Ablauf des auf die Mitteilung folgenden Monats zu den

geänderten Bedingungen fort. Preiserhöhungen berechtigen zur Kündigung des Vertrages zum

Ablauf des auf die Änderungsanzeige folgenden Monats, wenn sie 7 % (oder in drei

aufeinanderfolgenden Jahren 15 %) übersteigen.

6. ra-online ist berechtigt, einzelne Leistungen oder Teile hiervon zu ersetzen oder aus dem Angebot

zu nehmen. Dies gilt auch während der jeweiligen Vertragslaufzeiten. Bei Vertragsänderungen

und/oder Reduzierungen steht dem Kunden ein sofortiges Kündigungsrecht zu. Dies gilt nicht bei

technischen Verbesserungen oder Maßnahmen, die der Erhöhung der Sicherheit dienen. Weitere

Ansprüche stehen ihm insoweit nicht zu.

7. ra-online kann den Zugriff eines Kunden auf die Datenbanken jederzeit aus wichtigem Grund

sperren. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn der Kunde mit der Zahlung von

Nutzungsentgelten im Rückstand ist. Eine Sperrung berechtigt den Kunden weder zur

außerordentlichen Kündigung, noch zur Verweigerung der Zahlung.

8. ra-online behält sich das Recht vor, Kunden über Änderungen und Aktualisierungen bzw.

Neuerungen der jeweiligen Produkte per E-Mail zu informieren.

§ 4 Technische Voraussetzungen

Um die angebotenen Dienste nutzen zu können, wird ein Computer mit Internet-Zugang und ein

Browser benötigt. Seitens der juris GmbH werden derzeit die Browser Internet-Explorer ab Version 5.5

und Netscape ab Version 6.0 empfohlen. Bei Verwendung von anderen Browsern kann die



Funktionsfähigkeit der angebotenen Dienste nicht garantiert werden. Das Bereitstellen der

technischen Voraussetzungen ist nicht im Leistungsumfang dieses Vertrages eingeschlossen. Dabei

anfallende Installationskosten trägt, ebenso wie die während einer Online-Sitzung anfallenden

Telekommunikationskosten, allein der Kunde.

§ 5 Bundesdatenschutzgesetz

Der Kunde wird hiermit gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz und § 3 Teledienstedatenschutzgesetz

darüber informiert, dass seine im Rahmen dieses Vertrages erhobenen Daten gespeichert und

verarbeitet werden.

§ 6 Gültigkeit der Allgemeinen Geschäftsbedingungen

Soweit sich nicht aus den vorstehenden Bestimmungen etwas anderes ergibt, gelten die jeweils

aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Datenbankanbieter, die im Internet bei den

jeweiligen Datenbankanbietern oder unter www.ra-online.de/agb abgerufen werden können. Der

Kunde akzeptiert die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der ra-online in ihrer jeweils gültigen

Fassung für alle Leistungen und Dienste der ra-online, die er in Anspruch nimmt. Änderungen dieser

Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden 30 Tage nach deren Veröffentlichung auf der ra-online-

Homepage wirksam, sofern der Kunde den jeweiligen Änderungen nicht innerhalb dieses Zeitraums

widerspricht. Erfolgen die Änderungen zu Ungunsten des Kunden, kann der Kunde das

Vertragsverhältnis innerhalb von 30 Tagen nach Veröffentlichung zum Monatsende kündigen.

§ 7 Sonstige Vereinbarungen

Als Gerichtsstand hinsichtlich jeglicher Streitigkeiten wird Berlin-Charlottenburg vereinbart, dies gilt

auch bei eventuell anders lautenden Bestimmungen in den AGBs der von ra-online angebotenen

Datenbankanbieter. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Die

Änderung der Schriftformklausel bedarf der Schriftform. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages

unwirksam oder anfechtbar sein, so bleiben die übrigen Bestimmungen davon unberührt.

Berlin, den 27. Januar 2009

http://www.ra-online.de/agb

